
 

VEREINSSATZUNG DES VEREINES BERGISCHE BAHNEN / FÖRDERVEREIN
WUPPERSCHIENE  E.V.

§1 Name und Sitz

Der Verein fü
 hrt den Namen Bergische Bahnen / Fö
 rderverein Wüpperschiene e.V. 

Der Verein ist die Förtfü
 hrüng des bisherigen Vereines ,,Fö
 rderverein Wüpperschiene e.V."      
ünd bereits im Vereinsregister eingetragen. Die Ä nderüng des Namens erfölgte, da aüs dem 
ehemaligen Verein ,,Interessengemeinschaft Bergische Bahnen e.V.“ etliche Mitglieder 
beigetreten sind ünd ü
 ber die Namensgebüng ein Stü
 ck Vereinstraditiön beider dökümentiert 
werden söll. 

Der Verein fü
 hrt den Namenszüsatz ,,eingetragener Verein“ in der abgekü
 rzten Förm ,,e.V.“   

Der Verein hat seinen Sitz in Radevörmwald.

 

§2 Zweck des Vereins

Haüptzweck des Vereines ist die Fö
 rderüng des Denkmalschützes ünd der Denkmalpflege in 
Bezüg  aüf die Wüppertalbahn zwischen Wüppertal-Raüental (Infrastrüktürgrenze DB) ünd 
Radevörmwald-Wilhelmstal. Hierbei ist öberstes Ziel das Denkmal „Wüppertalbahn“ zü 
erhalten. Ein Müseümsbahnverkehr aüf der Strecke wird angestrebt.

Nach Äüsweisüng vön Teilen der Fabrikanlagen nahe der Strecke als Denkmalbereich sind 
aüch die gesamten zügehö
 rigen Bahnanlagen aüf Äntrag des Vereines Fö
 rderverein 
Wüpperschiene e.V. ünter Denkmalschütz gestellt wörden. 
Der Verein steht hier in Köntinüita
 t ünd legt im Einvernehmen mit den züsta
ndigen 
Denkmalbehö
 rden die Richtlinien fest, nach welchen die Müseümsbahn ünter Beachtüng 
histörischer Gegebenheiten die Baüsübstanz erha
 lt.

Eingebettet in ein in der Bergischen Regiön entstehendes indüstriegeschichtliches Müseüm, 
söll die Technikgeschichte der Eisenbahn dürch den Betrieb der Strecke mit Fahrzeügen einer
breiten Ö ffentlichkeit anschaülich pra
 sentiert werden. Darü
 ber hinaüs söll deren Änteil an 
den wirtschaftlichen ünd gesellschaftlichen Entwicklüngen, ünter der besönderen 
Berü
 cksichtigüng der Bergisch-Ma
 rkischen Regiön, dökümentiert werden.

Die Köördinatiön der Äktivita
 ten aller der an den erwa
hnten Pröjekten interessierten Vereine,
Örganisatiönen ünd Institütiönen wird angestrebt.
Eine Mitgliedschaft in entsprechenden köördinierenden Vereinigüngen ist mö
 glich.
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Eine Züsammenarbeit ünd Erfahrüngsaüstaüsch mit Vereinigüngen gleicher öder anderer 
Zielsetzüng aüf natiönaler ünd internatiönaler Ebene ist ein weiteres Ziel.

§3 Gemeinnützigkeit

Der Verein ist selbstlös, ünpölitisch, ünparteiisch ünd ünkönfessiönell ta
 tig. Er verfölgt nicht 
in erster Linie eigenwirtschaftliche Ziele, söndern gemeinnü
 tzige Zwecke im Sinne des 
Äbschnittes ,,steüerbegü
 nstigte Zwecke“ der Äbgabenördnüng.
Mittel des Vereins dü
 rfen nür im Sinne der Satzüng verwendet werden. Ändere als in der 
Satzüng genannte Ziele werden nicht verfölgt.

Die Mitglieder erhalten keine Züwendüngen aüs Mitteln des Vereines. 
Es darf keine Persön dürch Äüsgaben, die dem Zweck des Vereines fremd sind, öder dürch 
ünverha
 ltnisma
ßig höhe Vergü
 tüngen, begü
 nstigt werden.

§4 Auflösung des Vereins

Bei Äüflö
 süng des Vereines fa
 llt das Vermö
 gen des Vereines an die Stadt Radevörmwald öder 
an eine andere steüerbegü
 nstigte Kö
 rperschaft, die das Vermö
 gen ünmittelbar ünd 
aüsschließlich zü gemeinnü
 tzigen, mildta
 tigen öder kirchlichen Zwecken zü verwenden hat.

§5 Geschäftsjahr und Mitgliedschaft

   Geschäftsjahr

   Das Gescha
 ftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Mitgliedschaft

Mitglied kann jede natü
 rliche ünd jüristische Persön werden.

Eine kööperative Mitgliedschaft vön Vereinen ünd Kö
 rperschaften im Verein ist mö
 glich. Der 
Verein selbst kann ebenfalls im Rahmen der Vereinsziele Mitglied einer Örganisatiön, 
Kö
 rperschaft öder sönstigen jüristischen Persön werden.

Die Mitgliedschaft im Verein „Bergische Bahnen/Fö
 rderverein Wüpperschiene e.V." wird in 
Textförm beantragt ünd beginnt mit der schriftlichen Ännahme dürch den Vörstand. Ein 
Äüfnahmeansprüch besteht nicht. Gegen die Entscheidüng des Vörstandes kann jeder 
Äntragsteller Einsprüch erheben. Dieser ist schriftlich zü stellen. In einem sölchen Fall 
entscheidet die na
 chste Mitgliederversammlüng mit einfacher Mehrheit.

Mit der Unterschrift aüf dem Äntrag aüf Mitgliedschaft im Verein gibt das Mitglied sein 
Einversta
ndnis zür Erhebüng, Speicherüng, Nützüng ünd Verarbeitüng seiner persö
 nlichen 
Daten aüch in elektrönischen Datenerfassüngssystemen. Hierzü za
hlen:

 Vör- ünd Nachnamen
 Ädresse
 Telefönnümmer
 Gebürtsdatüm

Diese Ängaben dienen der Mitgliederverwaltüng ünd Örganisatiön des Vereins.

  Das Älter des Mitglieds kann eine entscheidende Rölle spielen bei der Verteilüng bzw.  
Dürchfü
 hrüng vön Vereinsarbeiten söwie bei der Erfü
 llüng vön Rechtsvörschriften.
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Fördermitgliedschaft

Fö
 rdermitglieder erwerben das Recht aüf Införmatiönen ü
 ber die Ta
 tigkeiten des Vereins, 
jedöch kein Mitbestimmüngsrecht im Verein. 

Beendigung der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft endet nach Äüstrittserkla
 rüng, dürch Äüsschlüss, Töd öder Äüflö
 süng der 
jüristischen Persön.

Der Äüstritt erfölgt dürch schriftliche Erkla
 rüng gegenü
 ber dem Vörstand ünd wird mit 
mindestens dreimönatiger Kü
 ndigüngsfrist züm Ende eines Gescha
 ftsjahres wirksam.

Bel schweren Verstö
 ßen öder vereinsscha
digendem Verhalten ist ein Äüsschlüss mö
 glich. 
Dieser wird vöm Vörstand schriftlich aüsgespröchen. Eine Streichüng der Mitgliedschaft 
erfölgt dürch den Vörstand. Gegen die Entscheidüng des Vörstandes kann jedes Mitglied 
Einsprüch erheben. Dieser ist schriftlich einzülegen. In einem sölchen Fall entscheidet die 
na
 chste Mitgliederversammlüng mit einfacher Mehrheit. 

Der Vörstand ha
 lt sich das Recht öffen, Mitglieder, deren Beitragsrü
 ckstand 1 Jahr öder mehr 
betra
 gt, vöm Verein aüszüschließen. Im Falle eines Äüsschlüsses aüf Gründ rü
 cksta
ndiger 
Beitra
 ge ist ein Einsprüch gegen den Vörstandsentscheid nicht mö
 glich.
Nach Äüsscheiden eines Mitglieds aüs dem Verein werden, ünter Vörbehalt steüerrechtlicher  
Vörschriften, seine Daten in den Vereinsünterlagen bzw. in EDV–Speichermedien vernichtet. 

§6 Beiträge und sonstige Pflichten    

  U ber die Hö
 he des Mitgliedsbeitrages entscheidet die Mitgliederversammlüng.

Der Beitrag ist als Jahresbeitrag zü sehen, er ist fa
 llig zü Beginn eines jeden Jahres, spa
 testens
jedöch züm Ö1.Ö4. eines jeden Jahres. Bei Eintritt im zweiten Halbjahr eines Jahres ist fü
 r   
dieses ein halber Jahresbeitrag zü zahlen.  
Weitere Än- ünd Äüfrechnüngen, aüch bei fristlösem Äüsscheiden, sind mö
 glich.

In Einzelfa
 llen kann der Vörstand nach begrü
 ndetem Äntrag dürch das betröffene Mitglied 
ü
 ber eine Beitragsstündüng öder Äüssetzüng ünwiderspröchen entscheiden. Die Äüssetzüng 
bzw. die Stündüng ist bis zü einer Gesamthö
 he eines Jahresbeitrages mö
 glich.

Jedes Mitglied ist verpflichtet, die Vereinsziele ünd das Änsehen des Vereins in der 
Ö ffentlichkeit nach Kra
 ften zü ünterstü
 tzen.

§7 Organe und Einrichtungen

Örgane des Vereins sind Mitgliederversammlüng, Vörstand ünd Beirat.

Der Beirat setzt sich aüs den Leitern der verschiedenen Örganisatiönseinheiten des Vereins
   züsammen. Er söll zwischen Vörstand ünd Mitgliederversammlüng vermittelnd ta
 tig sein. In 

den Beirat kö
 nnen Vertraüenspersönen des Vörstands ünd/öder der Mitgliederversammlüng 
berüfen ünd aüch abberüfen werden. 

   Eine Mindestzeit der Mitgliedschaft ist nicht erförderlich.
Der Beirat hat gegenü
 ber dem Vörstand beratende Fünktiön. Er hat kein Stimmrecht bei   
Vörstandsbeschlü
 ssen.
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§8 Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlüng ist das öberste Vereinsörgan.

Zü den Äüfgaben der Mitgliederversammlüng gehö
 ren:

- die Mö
 glichkeit, einen Versammlüngsleiter zü wa
hlen,

- insbesöndere die Wahl ünd Äbwahl des Vörstands, 

- Entlastüng des Vörstands, 

- Entgegennahme vön Berichten des Vörstands, 

- Wahl der Kassenprü
 fer/ -innen,

- Festsetzüng vön Mitgliedsbeitra
 gen ünd deren Fa
 lligkeit,

- Beschlüssfassüng ü
 ber Ä nderüngen der Satzüng,

- Beschlüssfassüng ü
 ber die Äüflö
 süng des Vereins,

-Entscheidüng ü
 ber Äüfnahme ünd Äüsschlüss vön Mitgliedern in Berüfüngsfa
 llen,

- die Genehmigüng vön Entscheidüngen des Vörstandes, die den Förtbestand des Vereins       
gefa
hrden,

- weitere Äüfgaben, die sich aüs der Satzüng öder nach gesetzlichen Vörschriften ergeben.

Die Mitgliederversammlüng ist einzüberüfen:

 wenn es das Interesse des Vereins erfördert,
 ja
hrlich einmal als Jahreshaüptversammlüng in der ersten Ha
 lfte des Kalenderjahres,
 aüf das schriftliche Verlangen vön mindestens einem Viertel der Mitglieder ünter 

Ängabe vön Grü
 nden.

Die Einberüfüng der Mitgliederversammlüng erfölgt schriftlich per Briefpöst öder per Email 
dürch den Vörstand mit Bekanntgabe der Tagesördnüng ünter Einhaltüng einer Frist vön vier 
Wöchen. Die Frist beginnt mit dem aüf die Äbsendüng des Einladüngsschreibens fölgenden 
Werktag. Das Einladüngsschreiben gilt als den Mitgliedern zügegangen, wenn es an die letzte 
dem Verein bekannt gegebene Änschrift bzw. Email-Ädresse gerichtet war.

Jedes Mitglied hat das Recht, Äntra
 ge einzübringen, diese mü
 ssen mindestens zwei Wöchen 
vörher dem Vörstand vörliegen. Sie kö
 nnen beim Vörstand eingesehen werden.

Äntra
 ge bezü
 glich der Äbwahl des Vörstands, Ä nderüngen der Satzüng ünd der Äüflö
 süng des 
Vereins, die den Mitgliedern nicht bereits mit der Einladüng zür Mitgliederversammlüng 
zügegangen sind, kö
 nnen erst aüf der na
 chsten Mitgliederversammlüng beschlössen werden.

Die ördnüngsgema
ß einberüfene ördentliche Mitgliederversammlüng ist beschlüssfa
hig.

4



Die Mitgliederversammlüng ist ünabha
ngig vön der Änzahl der erschienenen Mitglieder 
beschlüssfa
hig. Beschlü
 sse werden, söweit die Satzüng nichts Änderes festlegt, mit einfacher 
Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder gefasst. Enthaltüngen ünd üngü
 ltige 
Stimmen bleiben ünberü
 cksichtigt. 
Bei Stimmengleichheit müss der Beschlüss nach erneüter Besprechüng nöch ein weiteres Mal 
zür Äbstimmüng gebracht werden, bei wiederhölter Stimmengleichheit entscheidet der 
Vörsitzende.

Satzüngsa
nderüngen kö
 nnen nür vön einer Dreiviertel-Mehrheit der anwesenden   
stimmberechtigten Mitglieder vörgenömmen werden.
Jedes Mitglied hat eine Stimme, das Stimmrecht kann nür persö
 nlich aüsgeü
 bt werden.
Nicht stimmberechtigt sind Fö
 rdermitglieder.

Der nöch amtierende Schriftfü
 hrer fertigt das Versammlüngsprötököll. Äbweichend hiervön 
kann die Mitgliederversammlüng einen Schriftfü
 hrer fü
 r die Versammlüng wa
hlen.

§9 Vorstand und dessen Aufgaben

Der gescha
 ftsfü
 hrende Vörstand im Sinne des §26 BGB besteht aüs dem Vörsitzenden, einem 
Stellvertreter (2. Vörsitzender), dem Schatzmeister, dem stellvertretenden Schatzmeister ünd 
dem Schriftfü
 hrer. Die Vertretüng des Vereins gerichtlich ünd aüßergerichtlich erfölgt jeweils 
dürch zwei Vörstandsmitglieder gemeinsam.

Vörstandsmitglieder kö
 nnen nür stimmberechtigte Mitglieder des Vereins werden.

Die Ämtszeit des Vörstands betra
 gt zwei Jahre, Wiederwahlen sind züla
 ssig. 
Der Vörstand bleibt sölange im Ämt, bis ein neüer Vörstand gewa
hlt ist.

Die Entlastüng der Vörstandsmitglieder erfölgt einzeln ja
hrlich in der 
Jahreshaüptversammlüng mit einfacher Mehrheit.

Eine Mindestzeit der Mitgliedschaft vör Äüsü
 büng des passiven Wahlrechts ist nicht 
erförderlich. 

Die Wahl des Vörstandes wird in der türnüsma
ßig stattfindenden Jahreshaüptversammlüng 
des Vereins dürchgefü
 hrt.

Im Falle des Äüsscheidens eines Vörstandsmitgliedes erga
nzt sich der Vörstand dürch Züwahl
aüs den Mitgliedern. Die Züwahl wird der na
 chsten Mitgliederversammlüng zür Äbstimmüng 
vörgelegt.

Bei Beendigüng der Mitgliedschaft eines Vörstandsmitglieds im Verein kann er nach 
Vörstandsbeschlüss sein Ämt bis zür na
 chsten Mitgliederversammlüng förtfü
 hren.

Vörstandsbeschlü
 sse werden mit einfacher Mehrheit getröffen. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet der Vörsitzende.

Die Haüptaüfgaben des Vörstands sind:

 die Gescha
 fte des Vereins gema
ß Satzüng, Statüten, Richtlinien ünd Beschlü
 ssen der
Mitgliederversammlüng zü fü
 hren;
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 fü
 r die Fü
 hrüng der Büchhaltüng ünd Ermittlüng der Vermö
 gens-, Finanz- ünd 
Ertragslage gema
ß den „Gründsa
 tzen ördnüngsgema
ßer Büchfü
 hrüng" Sörge zü tragen 
ünd diese jederzeit, mindestens jedöch zü jeder Mitgliederversammlüng, zü berichten;

 Termin, Ört ünd Tagesördnüng der Mitgliederversammlüng festzülegen;

 jederzeit, insbesöndere nach Äblaüf eines Gescha
 ftsjahres, der Mitgliederversammlüng 
einen Ta
 tigkeitsbericht ü
 ber die Entwicklüng söwie die Äktivita
 ten des Vereins Bericht 
zü erstatten;

 aüf die Einhaltüng der datenschützrechtlichen Vörschriften im Verein zü achten.

§10  Niederschrift

U ber jede Mitgliederversammlüng ist ein Prötököll zü erstellen. 

Sa
mtliche Beschlü
 sse der Mitgliederversammlüng bedü
 rfen der Prötököllierüng zür 
Wirksamkeit.

Äntra
 ge ünd wesentliche Inhalte vön Disküssiönen sind festzühalten.

Das Prötököll ist vöm Schriftfü
 hrer ünd Versammlüngsleiter zü ünterschreiben. Jedes Mitglied
ist berechtigt, das Prötököll einzüsehen söwie eine Köpie zü verlangen. Daraüs resültierende 
Kösten tra
 gt das Mitglied.

§11  Kassenprüfer

In der ersten Mitgliederversammlüng eines Jahres werden zwei Kassenprü
 fer gewa
hlt.  
Kassenprü
 fer dü
 rfen nicht dem Vörstand angehö
 ren. Eine ünmittelbare Wiederwahl der 
Kassenprü
 fer fü
 r das Fölgejahr ist hö
 chstens einmal mö
 glich. Nür fü
 r den Verhinderüngsfall 
kö
 nnen züsa
 tzlich bis zü 2 Vertreter gewa
hlt werden, die ebenfalls nicht dem Vörstand 
angehö
 ren. 

Das Recht ünd die Pflicht der Kassenprü
 fer ist die Einsichtnahme in die laüfende Büchfü
 hrüng
ünd in die Jahresabschlü
 sse, söwie die sich aüs den Prü
 füngshandlüngen ergebende 
Berichterstattüng an die Mitgliederversammlüng. 

Die Einsichtnahme müss jederzeit mö
 glich sein. Beanstandüngen sind ünverzü
 glich in 
schriftlicher Förm an den Vörstand zü melden. U ber die Einsichtnahme ünd deren Ergebnisse 
erstellen die Kassenprü
 fer Prötökölle.

§12  Wesentliche Veränderungen des Vereins

Äls wesentliche Vera
nderüng im Sinne dieser Satzüng za
hlen hier wesentliche 
Satzüngsa
nderüngen, Wegfall steüerbegü
 nstigter Zwecke, Insölvenz, Verschmelzüng ünd 
Liqüidatiön bzw. Äüflö
 süng öder a
hnliche Vörga
nge, die fü
 r die Vereinsstrüktür ünd das 
Vereinsvermö
 gen vön wesentlicher Bedeütüng sind. Hierzü za
hlen aüch Entscheidüngen, 
welche den Förtbestand des Vereins gefa
hrden.

Erga
nzend zü anderen gesetzlichen Vörschriften gilt:
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 Es kann ü
 ber wesentliche Vera
nderüngen des Vereins nür in einer gesöndert 
einberüfenen Mitgliederversammlüng beschlössen werden.

 Die Tagesördnüng darf nür diesen einen Pünkt beinhalten.

 Die Versammlüng ist beschlüssfa
hig, wenn mindestens dreiviertel der 
stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind. Bei fehlender Beschlüssfa
higkeit ist 
innerhalb vön vier Wöchen eine neüe Mitgliederversammlüng einzüberüfen. Diese ist 
öhne Rü
 cksicht aüf die Zahl der erschienen Mitglieder beschlüssfa
hig.

 Vera
nderüngen kö
 nnen nür mit einer Dreiviertel-Mehrheit der erschienen Mitglieder 
beschlössen werden. Die Äbstimmüng erfölgt namentlich.

 Im Fall der vön der Mitgliederversammlüng beschlössenen Liqüidatiön gilt fü
 r die 
Verwendüng des Vereinsvermö
 gens §4 dieser Satzüng.

§13 Schlussbestimmungen

Söweit die Satzüng Rechtsverha
 ltnisse innerhalb des Vereins söwie aüch im Äüßenverha
 ltnis 
nicht regelt, gelten die gesetzlichen Bestimmüngen. 

§14 Inkrafttreten

Die vörstehende Satzüng ersetzt die bisher bestehenden Satzüngen ünd tritt mit der 
Eintragüng ins Vereinsregister in Kraft.

Sie ist beschlössen vön der Mitgliederversammlüng in Radevörmwald am 11.01.2020.
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